


  

Stadtbauamt 

 
 30.09.2020 
 
 
 
A) Satzung 

 
der Stadt Günzburg über den Bebauungsplan Nr. 3.1 für das Gebiet im Bereich der Berufsschule 
(zwischen Augsburger Straße, Sedanstraße, Am Stadtbach, Von-Richthofen-Straße und Werk-
gelände der Firma Mengele) 
 
Die Stadt Günzburg erlässt aufgrund §§ 2 Abs. 1 und 10 Bundesbaugesetz (BBauG), des Art. 91 
Abs. 3 Bayerische Bauordnung (BayBO) und des Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Bayern folgenden, mit Bescheid der Regierung von Schwaben vom 13. Dezember 1983 Nr. 420-
40-1153/83 genehmigten Bebauungsplan. 
 
Festsetzungen „mit Planzeichenerklärung“ 
 
§ 1 Bestandteile des Bebauungsplanes 
 
Der Bebauungsplan Nr. 3.1 für das Gebiet im Bereich der Berufsschule (zwischen Augsburger  
Straße, Sedanstraße, Am Stadtbach, Von-Richthofen-Straße und Werkgelände der Firma Men-
gele) besteht aus der vom Stadtbauamt Günzburg ausgearbeiteten Bebauungsplanzeichnung 
vom 30.12.1982 in der geänderten Fassung vom 11.10.1983 und den nachstehenden Vorschriften. 
 
 
§ 2 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 und 5 BBauG) 
 
2.1 MI Das mit „MI“ bezeichnete Gebiet wird als Mischge-

biet im Sinne des § 6 der Baunutzungsverordnung 
(BauNVO) festgesetzt. 
Gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO werden Gartenbaubetrie-
be und Tankstellen, sowie die Ausnahmen des § 6 
Abs. 3 BauNVO nicht zugelassen. 
 

2.2 Flächen für den Gemeinbedarf 
 

2.2.1  Die so bezeichnete Fläche wird als Gemeinbedarfs-
fläche für die Feuerwehr festgesetzt. 
 

2.2.2 

                 
 

Diese Bezeichnung kennzeichnet die festgesetzte 
Gemeinbedarfsfläche für die Berufsschule. 
 

 
§ 3 Maß der baulichen Nutzung im Bereich der Mischgebiete (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BBauG, §§ 16  
 und 17 BauNVO) 
 
3.1 Geschossflächenzahl 
  

0.8 
 
 
 

Wieviel Quadratmeter Geschossfläche je Quadrat-
meter Grundstücksfläche zulässig sind, errechnet 
sich aus der Geschossflächenzahl, die mit der jeweils 
eingetragenen Dezimalzahl im Kreis festgesetzt 
wird. 
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3.2 Grundflächenzahl  
  

0,4 
Der Teil des Baugrundstücks, der höchstens mit bau-
lichen Anlagen überdeckt werden darf, errechnet 
sich aus der Grundflächenzahl, die mit der jeweils 
eingetragenen Dezimalzahl festgesetzt wird. 
 

3.3 II 
 

Die Höchstgrenze der zulässigen Zahl der Vollge-
schosse wird durch römische Ziffern festgesetzt. 
 

  

III 
Die römischen Ziffern im Kreis geben an, welche 
Zahl von Vollgeschossen zwingend vorgeschrieben 
ist. 
 

 
§ 4 Bauweise und Baugrenzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BBauG, §§ 22 und 23 BauNVO) 
 
4.1 o Offene Bauweise 

 
 a Abweichende Bauweise 

Entsprechend der Bebauungsplanzeichnung ist eine 
Gebäudelänge von mehr als 50 m bis zu der nach der 
überbaubaren Fläche möglichen Ausdehnung zuläs-
sig. 
 

4.2  
E 

Einzelhäuser 
In Quartieren mit dieser Markierung sind nur Einzel-
häuser zulässig. 
 

4.3  

H 
Hausgruppen 
Diese Bezeichnung setzt fest, dass hier nur Haus-
gruppen errichtet werden dürfen. 
 

4.4  Baugrenze 
Die Baugrenze wird durch diese Linie markiert. 

 
§ 5 Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BBauG) 
 
5.1  Die Straßenverkehrsflächen, 

 
 

5.2  die Straßenbegrenzungslinie und 
 
 

5.3 

                

die Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung 
„Zentraler Busbahnhof“ 
werden jeweils durch die nebenstehenden Zeichen 
markiert. 
 

5.4  Ein- und Ausfahrten 
Durch dieses Zeichen wird festgesetzt, dass Ein- und 
Ausfahrten für das betroffene Grundstück nur an 
dieser Stelle angelegt werden dürfen. 
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§ 6 Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BBauG) 
 
6.1  Öffentliche Grünflächen sind durch nebenstehendes 

Zeichen ausgewiesen. 
 

6.2  Private Grünflächen werden durch dieses Zeichen 
festgesetzt. Hier ist die Errichtung von Nebengebäu-
den und Hofbefestigungen untersagt. 
 

6.3  Die Standorte vorhandener Bäume, deren Erhalt 
sicherzustellen ist, werden durch dieses Zeichen 
markiert. 
 

6.4  Mit diesem Symbol und der Bezeichnung der Baum-
art wird eine Anpflanzung bindend vorgeschrieben. 
 

 
§ 7 Garagen, Nebengebäude, Stellplätze im Bereich der Mischgebiete (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und  
 22 BBauG) 
 
7.1  

 

      Ga               GGa 

Garagen (Ga) einschließlich der Nebengebäude, Ge-
meinschaftsgaragen (GGa) sowie Nebenanlagen im 
Sinne des § 14 BauNVO dürfen nur innerhalb der 
überbaubaren Flächen und auf den hierfür eigens 
festgesetzten Flächen errichtet werden. 
 

7.2 GGA 
Tiefgarage 

Die so abgegrenzte und bezeichnete Fläche weist 
den Bereich der Tiefgaragen aus. 
 

7.3 GSt Gemeinschaftsstellplätze sind auf Flächen, die mit 
dieser Markierung versehen sind, zu errichten. 
 

7.4  Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zu belastende 
Flächen sind mit nebenstehendem Zeichen kenntlich 
gemacht. 
 

 
§ 8 Flächen für Versorgungsanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 12 und 13 BBauG) 
 
 

                  

Kennzeichnet den festgesetzten Standort für eine 
Umspannstation. 
 

  Kennzeichnet den festgesetzten Standort für einen 
Kabelaufführungsmast. 
 

 
§ 9 Sonstige Festsetzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 24, § 16 Abs. 5 BauNVO) 
 
9.1 Immissionsschutz 
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9.1.1  Bei Neu- und Umbauten von Gebäuden im Pla-
nungsgebiet müssen Bauteile, die Aufenthaltsräume 
nach außen abschließen, ein bewertetes Gesamt-
schalldämmmaß von min. 40 dB aufweisen. Fenster 
und Außentüren von Aufenthaltsräumen müssen 
den Anforderungen der Schallschutzklasse 4 nach 
VDI 2719 genügen, wobei das geforderte Bauschall-
dämmmaß im betriebsfertigen Zustand der Außen-
wand eingehalten werden muss.  
 
Bei Schlaf- und Kinderzimmerfenstern muss eine 
ausreichende Lüftung ohne Öffnen dieser Fenster 
bzw. Türen möglich sein. 
 

9.1.2  

∧∧∧∧∧∧∧∧ 

Die so gekennzeichnete 3 m hohe Schallschutzwand 
muss ein mind. Flächengewicht von 5 kg/m² haben. 
Die Wand ist zu gliedern und durch Pflanzmaßnah-
men aufzulockern und zu gestalten. 
 

9.2  Die nebenstehende Perllinie grenzt unterschiedliche 
Nutzungsmaße innerhalb des Mischgebietes ab. 
 

9.3 6 Maßzahlen 
 

9.4  Grenze des Geltungsbereiches 
 

 
§ 10 Gestaltung der Gebäude (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BBauG und Art. 91 Abs. 3 BayBO) 
 
10.1  Die Firstrichtung wird durch nebenstehendes Zei-

chen festgesetzt. 
 

10.2 FD Bei diesem Zeichen sind als Dachform nur Flachdä-
cher (FD) zugelassen. 
 

10.3 SD Bei diesem Zeichen sind als Dachform nur Satteldä-
cher (SD) mit der angegebenen Dachneigung zuge-
lassen. 
 

10.4 SD / WD Bei diesem Zeichen sind als Dachform sowohl Sattel- 
(SD) als auch Walmdächer (WD) mit der angegebe-
nen Dachneigung zugelassen. 
 

10.5  Dacheindeckung 
Alle Sattel- und Walmdächer müssen mit Dachzie-
geln oder Betonpfannen gedeckt werden. 
 

10.6  Kniestöcke sind bei Gebäuden mit festgesetztem 
Walm- oder Satteldach bis zu einer Höhe von 60 cm, 
gemessen von Oberkante Rohdecke bis Schnittpunkt 
Außenkante Mauerwerk mit Oberkante Sparren zu-
lässig. 
 

60 
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10.7  Das natürliche Gelände darf durch Auffüllen oder 
Abgraben nur soweit verändert werden, als dies zur 
Angleichung an die Straße erforderlich ist. 
 

10.8  Grell wirkende Fassadenanstriche sind nicht zu zu-
gelassen. 
 

 
 
 
B) Hinweise und nachrichtliche Übernahmen 
 

 Bestehende Grundstücksgrenzen 
 

1403 Flurstücksnummern 
 

 Bestehende Hauptgebäude 
 

 Bestehende Nebengebäude 
 

 Hauptabwasserleitung 
 

 Wartesteig (bzw. Gehsteig) 
 

 Wartehäuschen 
 

 Omnibus 
 

 Unterteilung der Verkehrsfläche 
 

 Darstellung des Sichtdreiecks in der Augsburger 
Straße an der Einmündung des Steppachweges 
 

 
 
 
C) Beilage  Beigefügt ist die Begründung vom 11.10.1983 
 
 
 
D) Verfahren 
 
1) Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde mit Begründung gemäß § 2a Abs. 6 

BBauG vom 23. August bis 22. September 1983 im Rathaus Günzburg öffentlich 
ausgelegt. 
 
Günzburg, den 26.08.1983 
STADT GÜNZBURG 
 
Dr. Köppler 
Oberbürgermeister 
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2) Die Stadt Günzburg hat mit Beschluss des Stadtrates vom 07.11.1983 den Bebau-
ungsplan gemäß § 10 BBauG als Satzung beschlossen. 
 
Günzburg, den 09.11.1983 
STADT GÜNZBURG 
 
Dr. Köppler 
Oberbürgermeister 
 

3) Die Regierung von Schwaben hat den Bebauungsplan mit Bescheid vom 
13.12.1983 Nr. 420-40-1153/83 gemäß § 11 BBauG genehmigt. 
 
Augsburg, den 28.12.1983 
 
i.A. 
C. Kraus (BOR) 
 

4) Die Genehmigung des Bebauungsplanes ist gemäß § 12 Satz 1 BBauG ortsüblich 
im Amtsblatt der Stadt Günzburg „Günzburger Zeitung“ vom 02.01.1984 Nr. 1 
Seite 26 bekanntgemacht worden. Der Bebauungsplan ist somit nach § 12 Satz 3 
BBauG rechtsverbindlich. 
 
Günzburg, den 03.01.1984 
STADT GÜNZBURG 
 
Dr. Köppler 
Oberbürgermeister 
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